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Einsichtnahme in den Beteiligungsbericht des Vogtlandkreises für das Jahr 2021
gemäß $ 99 Abs. 4 SächsGemO

Die Einsichtnahme in den Beteiligungsbericht des Vogtlandkreises für das Jahr 2021 ist ab

sofort für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger über die Internetseite des

Vogtlandkreises unter www.vogtlandkreis.de unter der Rubrik Bürgerservice und Verwaltung

im Bereich Landratsamt/ Beteiligungen möglich.

Der Beteiligungsbericht wurde dem Kreistag in seiner Sitzung vom 29.06.2023 vorgelegt. Er

gibt Auskunft über alle Gebiete, in welchen der Vogtlandkreis wirtschaftlich tätig wird, um

seine öffentlichen Aufgaben zu erfüllen.

Plauen, de: .2023   

Thomas Hennig

Landrat
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Gebührensatzung zur Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen in den Hortein-

richtungen in Trägerschaft des Vogtlandkreises 

 
Auf Grundlage von 
 

- § 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 99),  die zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert worden ist 

- Sächsisches Schulgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. September 
2018 (SächsGVBl. S. 648),  das zuletzt durch das Gesetz vom 2. Februar 2023 
(SächsGVBl. S. 62) geändert worden ist 

- §§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das durch Artikel 2 Absatz 
17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) geändert worden ist 

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) vom 11.09.2012, das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2824) geändert worden ist  

- Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über 
Kindertageseinrichtungen – SächsKitaG) vom 15.05.2009, das zuletzt durch Artikel 13 
des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist 

- Sächsische Förderschülerbetreuungsverordnung vom 19. Juni 2008 (SächsGVBl. 
S. 494), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Mai 2019 (SächsGVBl. 
S. 329) geändert worden ist 

- Richtlinie des Vogtlandkreises zur Übernahme von Teilnahmebeiträgen in 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflegestellen in der jeweils gültigen 
Fassung 

 

hat der Kreistag des Vogtlandkreises am 29.06.2023 folgende Gebührensatzung beschlossen: 
 
 

§1 Elternbeiträge 

Gemäß § 7 Abs. 4 der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen in den Horteinrichtungen in 

Trägerschaft des Vogtlandkreises werden die Elternbeiträge jährlich anhand der zuletzt 

bekannt gemachten durchschnittlichen Betriebskosten eines Platzes je Betreuungsart neu 

berechnet.  

Für die Betreuungsangebote des Landkreises werden für die Zeit vom 01.10.2023 bis 

30.09.2024 folgende Elternbeiträge festgesetzt. 

 
 

1. Mit Betreuung vor Unterrichtsbeginn (6 Stunden)       

          

  Elternbeitrag Familie Elternbeitrag Alleinerziehende 

  1. Kind 2.Kind 3.Kind ab 4.Kind 1.Kind 2.Kind 3.Kind ab 4.Kind 

neu 81,58 € 48,95 € 16,32 € 0,00 € 73,42 € 40,79 € 8,16 € 0,00 € 

                  
 

         

2. Ohne Betreuung vor Unterrichtsbeginn (5 Stunden)       

           

  Elternbeitrag Familie Elternbeitrag Alleinerziehende 

  1. Kind 2. Kind 3. Kind ab 4. Kind 1. Kind 2. Kind 3. Kind ab 4.Kind 

neu 67,98 € 40,79 € 13,60 € 0,00 € 61,19 € 33,99 € 6,80 € 0,00 € 
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3. Betreuung zwischen Schulschluss und Abfahrt des Schulbusses (bis 1 Stunde)   

           

  Elternbeitrag Familie Elternbeitrag Alleinerziehende 

  1. Kind 2. Kind 3. Kind ab 4. Kind 1. Kind 2. Kind 3. Kind ab 4.Kind 

neu 9,90 € 5,94 € 1,98 € 0,00 € 8,91 € 4,95 € 0,99 € 0,00 € 

                  

 

§ 2 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.10.2023 in Kraft.                                          

 

 

 

Plauen, den 03.07.2023 

 

    

     

           

Thomas Hennig    - Siegel - 

Landrat  
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Hinweise nach § 3 Abs. 5 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachen (SächsLKrO) 

 

Nach § 3 Abs. 5 Satz 1 SächsLKrO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 

und Formvorschriften der SächsLKrO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 

Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn 

1. Die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

3. Der Landrat dem Beschluss nach § 48 Abs. 2 SächsLKrO wegen Gesetzwidrigkeit 

widersprochen hat, 

4. Vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a) Die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 

b) Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber dem Landkreis unter 

Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 

geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 

Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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Information zur Durchführung 
der archäologischen Prospektion für 
das Projekt SuedOstLink in Ihrer Gemeinde 
 
 
A. Vorhaben 

Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Leitung zur Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ). Sie 
verbindet den Netzverknüpfungspunkt Wolmirstedt bei Magdeburg mit dem Netzverknüpfungspunkt Isar bei 
Landshut. Vorhabenträger für den nördlichen Teil des Projekts ist die 50Hertz Transmission GmbH (im Folgenden 
„50Hertz“). Der SuedOstLink ist im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) vom Dezember 2015, zuletzt geändert durch 
Art. 12 Gesetz vom 26.7.2016, als Vorhaben Nr. 5 gesetzlich verankert. Der Abschnitt A1 des SuedOstLinks 
befindet sich seit 2017 im formellen Planungs- und Genehmigungsverfahren, aktuell im Planfeststellungsverfahren. 
Einen Überblick zum Projekt SuedOstLink finden Sie auf unseren Internetseiten unter 
www.50hertz.com/suedostlink 
 

B. Zeitraum 

Die Maßnahmen beginnen voraussichtlich ab Juli 2023 und enden voraussichtlich im Dezember 2023. Der zeitliche 
Ablauf der Maßnahmen hängt von äußeren Umständen ab, zum Beispiel von örtlichen Gegebenheiten sowie den 
Boden- und Witterungsverhältnissen.  
 
C. Beauftragte Firmen 

Die vorbereitenden Arbeiten zur archäologischen Untersuchung erfolgen im Auftrag von 50Hertz, durch die Firmen 
Versorgungsnetz GmbH sowie die ARGE SOL TRASSIERUNG NORD GbR, mit den beteiligten Firmen ARCADIS 
Germany GmbH und TRIGIS Geoservice GmbH sowie weiteren beauftragten Drittunternehmern wie IHB GmbH 
und Schollenberger Kampfmittelbergung GmbH. Änderungen bei den ausführenden Firmen bleiben ausdrücklich 
vorbehalten. Die archäologischen Untersuchungen werden ausschließlich durch das Sächsische Landesamt für 
Denkmalpflege (LfDS) durchgeführt.  
 
D. Archäologische Prospektion 

Die Aufgabe umfasst den Schutz und die Pflege des archäologischen Erbes im Freistaat Sachsen. Die durch 
Bauarbeiten gefährdeten Sachzeugen müssen entsprechend des Sächsischen Denkmalschutzgesetztes 
dokumentiert und gesichert werden. Im Zeitraum von Juli 2023 bis voraussichtlich zum Dezember 2023 sind 
Mitarbeiter beauftragter Firmen von 50Hertz zur Vorbereitung der Arbeiten und die Archäologen des LfDS vor Ort, 
um die erforderlichen archäologischen Untersuchungen auf Verdachtsflächen durchzuführen. Dabei ist es ggfs. 
erforderlich neben Flächen auf der geplanten Trasse, auch Bereiche außerhalb öffentlicher Straßen und Wege 
zeitweilig zu betreten oder zu befahren. Mit den Betroffenen nimmt 50Hertz Kontakt auf.  Auf den zu 
untersuchenden Flächen entlang der geplanten Trasse wird systematisch und je nach Fundlage auf einer Breite 
von 42 m, der Mutterboden mit dem Bagger abgenommen. Die Arbeiten werden mittels 25-t-Kettenbagger mit 
glattem Böschungshobel durchgeführt. Der Oberboden wird neben dem Grabungsschnitt kurzzeitig auf dem 
Mutterboden gelagert. Die untersuchten Flächen ohne Funde werden nach der Begutachtung durch die 
Archäologen zeitnah wieder verschlossen und freigegeben. Bei entsprechender Fundlage kommt kleineres 
Grabungsgerät zum Einsatz.  Dabei werden Funde gesichert und ggfs. für weitere Untersuchungen durch das LfDS 
geborgen. Anschließend werden diese Flächen ebenfalls freigeben. Details zu den Betroffenheiten finden Sie in 
der Flurstückliste Archäologie. 
 
 
E. Vermessungen 

Vor Beginn der eigentlichen archäologischen Voruntersuchung sind Vermessungsarbeiten erforderlich. Hierfür 
müssen die Flurstücke betreten und Absteckungen (vorrangig mittels Holzpfählen) der geplanten Trasse, die 
Begrenzung des Untersuchungskorridors und ggf. Zuwegungen durchgeführt werden. 
 
 
F. Gesetzesgrundlage 

Die Berechtigung zur Durchführung der oben beschriebenen Maßnahmen ergibt sich aus § 44 Absatz 1 Satz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Eigentümer, Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte werden hiermit gem. 
§ 44 Absatz 2 EnWG mit einer ortsüblichen Bekanntmachung über die Baugrundvoruntersuchungen sowie der 
archäologischen Prospektion informiert. 
 
G. Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 

Für Ihre Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierzu an Herrn Axel 
Happe, T: +49(0)30 5150 3414, E-Mail: Axel.Happe@50hertz.com. 
 

Anlage 1: Flurstückliste Archäoligie 

Gemeinde Weischlitz, Gemarkung Tobertitz: 

Flur 0: 905/2, 906, 908, 909 
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Die im Amtsblatt enthaltenen Bekanntmachungen sind ohne Unterschrift gültig. 

Das elektronische Amtsblatt des Vogtlandkreises kann auch in gedruckter Form im 
Dienstgebäude des Landratsamtes in Plauen, Postplatz 5, Zimmer 3.1.30 eingesehen und 
gegen Freiumschlag angefordert werden. 

Impressum 
Herausgeber: Landkreis Vogtlandkreis, Landrat Thomas Hennig, Postplatz 5, 08523 Plauen 

Redaktion: Verantwortlich: Pressestelle, Postplatz 5, 08523 Plauen, Telefon: 03741 
300-1045, Telefax: 03741 300-4004, E-Mail: presse@vogtlandkreis.de, Postanschrift: 
Postplatz 5, 08523 Plauen 

Verantwortlich für die amtlichen Mitteilungen des Landkreises: Der Landrat 

Verantwortlich für die übrigen amtlichen Mitteilungen: Leiter der publizierenden 
Einrichtungen 
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